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(4) Die Mitarbeiter der ZLGID werden vom Direktor 
nach Maßgabe des bestätigten Stellenplanes eingestellt 
und entlassen.

§5
(1) Beim Direktor der ZLGID wird zur Beratung von 

Grundsatzfragen der gesellschaftswissenschaftlichen In
formation und Dokumentation ein Beirat gebildet. Ihm 
sollen führende Fachwissenschaftler, Leiter der Zen
tralstellen, Vertreter anderer Einrichtungen der gesell
schaftswissenschaftlichen Information und Dokumenta
tion, führende Vertreter des Bibliothekswesens und ein 
Vertreter des Zentralinstituts für Information und 
Dokumentation angehören. Den Vorsitz im Beirat führt 
der Direktor der ZLGID.

(2) Zur Behandlung spezieller Fachaufgaben können 
durch die ZLGID Fachkommissionen gebildet werden.

(3) Die Mitglieder des Beirates werden vom Direktor 
der ZLGID im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Vizepräsidenten der Deutschen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin berufen. Berufungen in die Fach
kommission und die Bestimmung der Vorsitzenden er
folgen durch den Direktor der ZLGID. Vor jeder 
Berufung ist die Zustimmung des zuständigen Leiters 
einzuholen.

III.
Arbeitsweise, Struktur und Stellenplan

§ 6
(1) Die Arbeitsweise der ZLGID beruht auf dem 

Prinzip der Einzelleitung und der persönlichen Verant
wortung, verbunden mit der kollektiven Beratung 
wichtiger Fragen.

(2) Aufgaben, Rechte und Pflichten der Leiter der 
Arbeitsbereiche und der Mitarbeiter, die Abgrenzung 
ihrer Verantwortung sowie die Arbeitsweise und der 
Arbeitsablauf in der ZLGID werden im einzelnen in 
der Arbeitsordnung der ZLGID und im Arbeitsvertei
lungsplan festgelegt.

§7
(1) Die ZLGID gliedert sich in Arbeitsbereiche. Die 

Struktur und der Stellenplan werden vom Direktor der 
ZLGID nach den hierfür geltenden gesetzlichen Be
stimmungen im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Vizepräsidenten der Deutschen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin aufgestellt.

(2) Die Struktur und der Stellenplan bedürfen der 
Bestätigung durch den zuständigen Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Ministerrates.

IV.
Arbeitskräfte, Haushalt und Verwaltung

§ 8
(1) Die erforderlichen Arbeitskräfte und Haushalts

mittel werden im Rahmen des Arbeitskräfteplanes und 
des Haushaltsplanes der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin auf Grund besonderer Zu
weisung zweckgebunden bereitgestellt.

(2) Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin verwaltet den Haushalt der ZLGID. Verfügungen 
über diese Haushaltsmittel können nur durch den 
Direktor der ZLGID oder in seinem Aufträge erfolgen. 
Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
bezieht den Haushalt der ZLGID in ihre Eigenrevision 
ein.

(3) Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin betreut die ZLGID verwaltungsmäßig, soweit 
nicht spezielle Verwaltungs- und Versorgungsaufgaben 
von der ZLGID selbst wahrgenommen werden müssen.

V.

Vertretung im Rechtsverkehr

§9
(1) Die ZLGID wird im Rechtsverkehr durch den 

Direktor vertreten. Er hat das Alleinvertretungsrecht 
und ist zur Einzelzeichnung befugt.

(2) Im Falle der Verhinderung des Direktors wird die 
ZLGID durch den Stellvertreter des Direktors vertreten. 
Er hat dann die Rechte nach Abs. 1 Satz 2.

(3) Die Vertretung der ZLGID im Rechtsverkehr 
durch weitere Mitarbeiter und andere Personen bedarf 
der schriftlichen Vollmacht des Direktors. Bei An
gelegenheiten von besonderer Bedeutung sollen die 
Vollmachten so erteilt werden, daß jeweils zwei Mit
arbeiter gemeinsam vertretungsberechtigt sind.

(4) Verfügungen über Zahlungsmittel oder der Ab
schluß von Verträgen, die Verbindlichkeiten für den 
Haushalt der ZLGID begründen, bedürfen der Gegen
zeichnung durch den Haushaltsbearbeiter.

VI.

Veröffentlichungen und Schweigepflicht

§ 10
(1) Die ZLGID nimmt alle Möglichkeiten wahr, um 

Erkenntnisse und Erfahrungen der gesellschaftswissen
schaftlichen Informations- und Dokumentationstätigkeit 
von allgemeinem Interesse zu publizieren und um die 
Arbeit auf diesem Gebiet anzuleiten und zu unter
stützen.

(2) Die ZLGID nutzt zu diesem Zweck die Publi
kationsreihen des Zentralinstituts für Information und 
Dokumentation und beteiligt sich an seinen speziellen 
Veröffentlichungen. Die ZLGID ist berechtigt, ihre 
Publikationsvorhaben auch selbständig zu verwirk
lichen.

§11
(1) Bei der Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen 

der ZLGID sind die gesetzlichen Bestimmungen einzu
halten. In jedem Falle ist die Genehmigung des Direk
tors erforderlich.

(2) Über vertrauliche Vorgänge haben alle Mitarbeiter 
Verschwiegenheit zu wahren. Die Schweigepflicht be
steht auch nach Lösung des Arbeitsrechtsverhältnisses 
mit der ZLGID.

VII.

Schlußbestimmungen

§ 12
Das Statut bedarf der Bestätigung durch den zu

ständigen Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister
rates. Das gilt auch für jede Änderung und Ergänzung.

Berlin, den 1. Februar 1966
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der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

zu Berlin
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